
Der Begriff Rückgabe wird im Kreislaufwirschaftsgesetz nicht explizit definiert

Im Teil 3 (Produktverantwortung) wird er allerdings mehrfach benutzt. 

Um eine besser Unterscheidung vorzunehmen wird in diesem Zusammenhang in

Anlehnung an die §§ 25 und 26 KrwG der Begriff Rückgabe nur im Kontext

einer entsprechenden Rückgabe-Verordnung verwendet. 
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§ 25 Rücknahme- und Rückgabepflichten
(1) Zur Festlegung von Anforderungen nach § 23 wird die Bundesregierung

ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 68) durch Rechtsverord-

nung mit Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass Hersteller oder Ver-

treiber

1. bestimmte Erzeugnisse nur bei Eröffnung einer Rückgabemöglichkeit abge-

ben oder in Verkehr bringen dürfen,

2. bestimmte Erzeugnisse zurückzunehmen und die Rückgabe durch geeignete

Maßnahmen sicherzustellen haben, insbesondere durch die Einrichtung von

Rücknahmesystemen, die Beteiligung an Rücknahmesystemen oder durch die

Erhebung eines Pfandes,

3. bestimmte Erzeugnisse an der Abgabe- oder Anfallstelle zurückzunehmen

haben,

4. gegenüber dem Land, der zuständigen Behörde, dem öffentlichrechtlichen

Entsorgungsträger im Sinne des § 20, einer Industrie- und Handelskammer

oder, mit dessen Zustimmung, gegenüber einem Zusammenschluss von Indu-

strie- und Handelskammern Nachweis zu führen haben über die in Verkehr

gebrachten Produkte und deren Eigenschaften, über die Rücknahme von

Abfällen, über die Beteiligung an Rücknahmesystemen und über Art, Menge,

Verwertung und Beseitigung der zurückgenommenen Abfälle sowie

5. Belege nach Nummer 4 beizubringen, einzubehalten, aufzubewahren, auf

Verlangen vorzuzeigen sowie bei einer Behörde, einem öffentlich-rechtlichen

Entsorgungsträger im Sinne des § 20, einer Industrie- und Handelskammer

oder, mit dessen Zustimmung, bei einem Zusammenschluss von Industrie-

und Handelskammern zu hinterlegen haben.



(2) Durch Rechtsverordnung nach Absatz 1 kann zur Festlegung von Anfor-

derungen nach § 23 sowie zur ergänzenden Festlegung von Pflichten sowohl der

Erzeuger und Besitzer von Abfällen als auch der öffentlich-rechtlichen Entsor-

gungsträger im Rahmen der Kreislaufwirtschaft weiter bestimmt werden,

1. wer die Kosten für die Rücknahme, Verwertung und Beseitigung der zurück-

zunehmenden Erzeugnisse zu tragen hat,

2. dass die Besitzer von Abfällen diese den nach Absatz 1 verpflichteten Her-

stellern, Vertreibern oder nach Absatz 1 Nummer 2 eingerichteten Rücknah-

mesystemen zu überlassen haben,

3. auf welche Art und Weise die Abfälle überlassen werden, einschließlich der

Maßnahmen zum Bereitstellen, Sammeln und Befördern sowie der

Bringpflichten der unter Nummer 2 genannten Besitzer von Abfällen; hierfür

kann auch eine einheitliche Wertstofftonne vorgesehen werden,

4. dass die Entsorgungsträger im Sinne der §§ 18 und 20 durch Erfassung der

Abfälle als ihnen übertragene Aufgabe bei der Rücknahme mitzuwirken und

die erfassten Abfälle den nach Absatz 1 Verpflichteten zu überlassen haben.

§ 27 Besitzerpflichten nach Rücknahme
Hersteller und Vertreiber, die Abfälle auf Grund einer Rechtsverordnung nach §

25 oder freiwillig zurücknehmen, unterliegen den Pflichten eines Besitzers von

Abfällen.



Der Begriff Rücknahme wird im Kreislaufwirschaftsgesetz nicht explizit defi-

niert

Im Teil 3 (Produktverantwortung) wird er allerdings mehrfach benutzt. 

Um eine besser Unterscheidung vorzunehmen, wird in diesem Zusammenhang

in Anlehnung an die §§ 25 und 26 KrwG der Begriff Rücknahme nur im Kon-

text einer freiwilligen Rückname verwendet. 
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§ 26 Freiwillige Rücknahme
(1) Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

wird ermächtigt, nach Anhörung der beteiligten Kreise (§ 68) durch Rechts-

verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates Zielfestlegungen für die freiwil-

lige Rücknahme von Abfällen zu treffen, die innerhalb einer angemessenen Frist

zu erreichen sind.

(2) Hersteller und Vertreiber, die Erzeugnisse und die nach Gebrauch der

Erzeugnisse verbleibenden Abfälle freiwillig zurücknehmen, haben dies der zus-

tändigen Behörde vor Beginn der Rücknahme anzuzeigen, soweit die Rück-

nahme gefährliche Abfälle umfasst.

(3) Die für die Anzeige nach Absatz 2 zuständige Behörde soll auf Antrag den

Hersteller oder Vertreiber, der von ihm hergestellte oder vertriebene Erzeugnisse

nach deren Gebrauch als gefährliche Abfälle in eigenen Anlagen oder Einrich-

tungen oder in Anlagen oder Einrichtungen von ihm beauftragter Dritter freiwil-

lig zurücknimmt, von Pflichten zur Nachweisführung nach § 50 über die Entsor-

gung gefährlicher Abfälle bis zum Abschluss der Rücknahme der Abfälle sowie

von Verpflichtungen nach § 54 freistellen, wenn 

1. die freiwillige Rücknahme zur Erfüllung der Pflichten der Produktverantwor-

tung im Sinne des § 23 erfolgt,

2. durch die Rücknahme die Kreislaufwirtschaft gefördert wird und

3. die umweltverträgliche Verwertung oder Beseitigung der Abfälle gewährleis-

tet bleibt.

Die Rücknahme nach Satz 1 gilt spätestens mit der Annahme der Abfälle an

einer Anlage zur weiteren Entsorgung, ausgenommen Anlagen zur Zwischenla-



gerung der Abfälle, als abgeschlossen, soweit in der Freistellung kein früherer

Zeitpunkt bestimmt wird. Der Antrag auf Freistellung kann mit der Anzeige

nach Absatz 2 verbunden werden. 

(4) Die Freistellung nach Absatz 3 gilt für die Bundesrepublik Deutschland,

soweit keine beschränkte Geltung beantragt oder angeordnet wird. Die für die

Freistellung zuständige Behörde übersendet je eine Kopie des Freistellungsbe-

scheides an die zuständigen Behörden der Länder, in denen die Abfälle zurück-

genommen werden.

(5) Erzeuger, Besitzer, Beförderer oder Entsorger von gefährlichen Abfällen

sind bis zum Abschluss der Rücknahme nach Absatz 3 von den Nachweispflich-

ten nach § 50 befreit, soweit sie die Abfälle an einen Hersteller oder Vertreiber

zurückgeben oder in dessen Auftrag entsorgen, der für solche Abfälle nach

Absatz 3 von Nachweispflichten freigestellt ist. Die zuständige Behörde kann

die Rückgabe oder Entsorgung von Bedingungen abhängig machen, sie zeitlich

befristen oder Auflagen für sie vorsehen, soweit dies erforderlich ist, um die

umweltverträgliche Verwertung und Beseitigung sicherzustellen.

(6) Die nach Absatz 2 zuständige Behörde stellt auf Antrag des Herstellers oder

Vertreibers fest, dass eine angezeigte Rücknahme von Abfällen zur Erfüllung

der Pflichten der Produktverantwortung nach § 23 erfolgt, wenn die Vorausset-

zungen nach Absatz 3 Satz 1 erfüllt sind. Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 27 Besitzerpflichten nach Rücknahme
Hersteller und Vertreiber, die Abfälle auf Grund einer Rechtsverordnung nach §

25 oder freiwillig zurücknehmen, unterliegen den Pflichten eines Besitzers von

Abfällen.


